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Der Pflichtenstandard bei konzernierten cash-management-
Systemen nach dem „Bremer Vulkan“-Urteil
Auch wenn der Bundesge-
richtshof (BGH) das „Bremer
Vulkan“ – Urteil bereits vor
mehr als einem Jahrverkündet
hat, ist immer wieder festzu-
stellen, dass die Inhalte dieses
beachtenswerten Urteils im
Wirtschaftsleben oftmals nur
wenig bekannt sind. Dabei ver-
dient das Urteil nicht nur we-
gen seiner Ausführungen über
die Aufgabe der höchstrichter-
lichen Rechtsprechung zur
Haftung eines Gesellschafters
im qualifiziert faktischen Kon-
zern Beachtung. Der BGH hat
in dem Urteil nämlich insbe-
sondere auch den Pflichten-
standard eines Leitungsorgans
bei der Einrichtung eines cash-
management-Systems im Kon-
zern konkretisiert.

Folgender Sachverhalt lag
diesem Fall zugrunde: Der
Vorstand der „BremerVulkan“-
Werft hatte ein konzernweites
sog. cash-management-
System entwickelt. In dieses
System war u.a. auch eine
Tochtergesellschaft einbezo-
gen, das als ehemaliges DDR-
Unternehmen saniert werden
sollte. Zu diesem Zwecke er-
hielt das Tochterunternehmen

erhebliche, zweckgebundene
Subventionen. Konsequenz des-
sen waren unerwünschte Über-
tragungseffekte auf die Mutter-
gesellschaft. Im übrigen entstand
eine Gefahrenlage dergestalt,
dass fraglich war,ob die Konzern-
leitung die zweckgebundenen
Mittel derTochtergesellschaft im
Falle einer finanziellen Schief-
lage der Muttergesellschaft über-
haupt noch zurVerfügung stellen
konnte. Diese Gefahrenlage rea-
lisierte sich dann tatsächlich
durch den Umstand, dass die
„Bremer Vulkan“-Werft Konkurs
anmelden musste.

Der BGH hatte nunmehr über
die Frage zu entscheiden, ob die
Manager der Muttergesellschaft
für den Schaden haftbar zu ma-
chen sind, welcher der Tochterge-
sellschaft entstanden ist.Das mit
der Sache vorbefasste Oberlan-
desgericht hatte diese Frage
noch verneint. Der BGH hat sie
grundsätzlich bejaht: Wenn näm-
lich der Vorstand einer Alleinge-
sellschafterin die von ihr abhän-
gige Gesellschaft veranlaßt, ihre
liquiden Mittel in einen von der
Alleingesellschafterin beherrsch-
ten Konzernliquiditätsverbund
einzubringen, trifft den Vorstand

folgende, wesentliche Verpflich-
tung: Er muß bei Dispositionen
über das Vermögen der abhängi-
gen Gesellschaft auf ihr Eigenin-
teresse an der Aufrechterhaltung
ihrer Fähigkeit, Verbindlichkei-
ten nachzukommen, angemes-
sen Rücksicht nehmen und die
Existenz der Tochtergesellschaft
nicht gefährden. Kommt er die-
ser Verpflichtung nicht nach,
kann er sich eines sog. Treu-
bruchs nach § 266 Absatz  Straf-
gesetzbuch schuldig machen.

Der BGH stellt in diesem Zu-
sammenhang noch folgendes
klar: Die Leitungsorgane der ab-
hängigen Tochtergesellschaft
dürfen in einer solchen Situation
den Weisungen der Muttergesell-
schaft nicht folgen. Diese Ver-
pflichtung hat der BGH aus § 43
Absatz 3 GmbH-Gesetz abgelei-
tet. § 43 Absatz 3 GmbH-Gesetz
ist eine Vorschrift, die den Kapi-
talerhaltungsschutz in der
GmbH unterstützt. Abweichend
von den grundsätzlichen Regelun-
gen haftet der Geschäftsführer ei-
nerGmbH für die Folgen eines Ver-
stoßes gegen die §§ 30, 3 GmbH-
Gesetz auch dann, wenn der Ge-
schäftsführer in Ausführung von
Gesellschafterweisungen handelt.
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FRUIT LOGISTICA 2003Hochkarätiges Rahmenprogramm begleitet
Leitmesse des internationalen Fruchthandels
Neben einer kompletten Markt-
übersicht in den Messehallen un-
ter dem Berliner Funkturm prä-
sentiert die FRUITLOGISTICA
2003 (6.–8..) als Leitmesse des
internationalen Fruchthandels
auch ein hochkarätiges fachli-
ches Rahmenprogramm. Am
Vorabend des Messestarts wird
die internationale Fachmesse für
das Früchte- und Gemüsemarke-
ting am 5. Januar um 8 Uhr
durch die Bundesministerin für
Verbraucherschutz, Ernährung
und Landwirtschaft, Renate Kü-
nast, eröffnet. Als zweiter Spre-

cher wird an diesem Abend ein
hochrangiger Vertreter aus dem
europäischen Lebensmittelein-
zelhandel Stellung beziehen.Mit
der Eröffnungsveranstaltung
wird auch die Tradition des Fri-
sche Forums Obst und Gemüse
fortgesetzt, aus dem 993 die
FRUIT LOGISTICA hervor-
ging. Im unmittelbaren Vorfeld
der FRUIT LOGISTICA 2003
finden mehrere hochrangige Ex-
pertentreffen statt. Dazu zählen
das 3. Internationale 5-A-Day-
Symposium (4.–5..) mit Betei-
ligung der Weltgesundheitsorga-

nisation WHO, das International
Business Meeting Latin Ameri-
ca / Europe (5.–7..) sowie der
Eurofruit Magazine Logistics
Workshop (5..).

An den drei Messetagen wer-
den in interessanten Hallenforen
wichtige und aktuelle Themen
des Fruchthandels erörtert. In ei-
ner Analyse wird zum Auftakt
die Situation im Lebensmittel-
einzelhandel beleuchtet (6..).
Ein weiteres Hallenforum disku-
tiert mit Produzenten und Ver-
marktern Chancen und Pro-
bleme des Apfels als Mengenpro-

dukt auf dem Weltmarkt (6..).
Der gesundheitliche Stellenwert
von frischem Obst und Gemüse


